
             

 

ANMELDUNG 
zur Veranstaltung 
„Open Government? 
Das neue Lobbyinggesetz“ 
am 4. Juli 2012 an. 
Begrenzte Teilnehmerzahl! 
Mit der elektronischen Speicherung meiner Daten  
zur Veranstaltungsorganisation bin ich einverstanden. 
 
Firma  
 
  
 
Vor‐ und Zuname  
 
  
 
 
PLZ, Ort, Adresse  
 
  
 
 
Telefon, Fax    
 
 
E‐Mail   
 
 
Unterschrift   
 
Es wird um  
              Anmeldung bis 15. Juni 2012  
per Fax: 05 90 900–243  
oder E‐Mail: christine.gelueck@wko.at gebeten. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. 

 
 
 

 
 

EINLADUNG 
Open Government? 

Das neue Lobbyinggesetz 
 
 

Mittwoch, 4. Juli 2012, 14 bis 18 Uhr 
Festsaal der Wirtschaftskammer Wien 

Stubenring 8‐10, 1010 Wien 
 

Eine Veranstaltung  
der Abteilung für Rechtspolitik und der 

Bundessparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Österreich 



 

 

Open Government? Das neue Lobbyinggesetz 
 
 
Transparenz ist derzeit in aller Munde. 
 
Als ein Teil eines Kleeblatts soll das Lobbying‐ und Interessenvertretungs‐
Transparenz‐Gesetz der Förderung der Transparenz im öffentlichen 
Bereich dienen. Der Gesetzesentwurf wurde mehr als ein Jahr breit 
diskutiert und wird voraussichtlich im Juli 2012 vom Parlament 
beschlossen werden. 
 
Lobbying und Interessenvertretung sind bedauerlicher Weise zu negativ 
besetzten Schlagwörtern mutiert. In der öffentlichen Wahrnehmung wird 
damit verdeckt, dass diese Tätigkeiten als Ausübung des Petitionsrechts 
an sich legitime, grundrechtlich gewährleistete Mittel der Kommunikation 
mit dem Staat sind. Sie sind lebenswichtig für eine lebendige 
Demokratie. 
 
Das Gesetz soll für klare Verhältnisse in legislativen und exekutiven 
Entscheidungsprozessen sorgen. Daher sieht es die Einrichtung eines 
Registers, bestimmte Mindestanforderungen für die Ausübung von 
Lobbying sowie Sanktionen bei Regelverletzungen vor. 
 
Es handelt sich für Österreich um eine gänzlich neue Gesetzesmaterie, 
die in dieser Form auch kaum Vorbilder in Europa hat. Der 
Anwendungsbereich ist auf den ersten Blick sehr weitreichend, da 
Pflichten für Tätigkeiten geregelt werden, mit denen auf 
Entscheidungsprozesse in Gesetzgebung und Vollziehung des Bundes, der 
Bundesländer sowie der Städte und Gemeinden Einfluss genommen 
werden soll. Der konkrete Anwendungsbereich ist durch eine Vielzahl von 
persönlichen und sachlichen Ausnahmen allerdings nicht leicht erkennbar. 
 
Die Veranstaltung soll daher erste Einblicke verschaffen und mit 
konkreten Beispielen eine Annäherung an die praktische Relevanz 
ermöglichen. 

Programm: 
 
 
14:00 Uhr Begrüßung 
 Mag. Anna Maria Hochhauser 

 Generalsekretärin der WKÖ 
 
14:15 Uhr  Eröffnungsstatement 

KommR Hans‐Jürgen Pollirer 
Obmann der Bundessparte Information und Consulting 
der WKÖ  

 
14:30 Uhr Ziele des LobbyG 

Hon.‐Prof. Dr. Georg Kathrein 
Sektionschef der Sektion Zivilrecht, BMJ 
 

14:45 Uhr Lobbying und Interessenvertretung aus Sicht der 
öffentlichen Hand 
Bgm. Helmut Mödlhammer 

 Präsident des Österreichischen Gemeindebunds 
 
15:10 Uhr Grundzüge, Pflichten und Sanktionen 

Dr. Artur Schuschnigg 
Abteilung für Rechtspolitik der WKÖ 

 
15:45 Uhr Kaffeepause 
 
16:10 Uhr Herausforderungen für Lobbyisten 

Mag. Bernhard Krumpel 
Berufsgruppensprecher PR im Fachverband Werbung 

 
16:35 Uhr Was haben Kammern im LobbyG verloren? 

Dr. Ulrich E. Zellenberg 
Abteilung Recht und Organe der WKÖ 

 
16:50 Uhr Podiumsdiskussion 
 
18:00 Uhr Buffet 
 
Moderation: Mag. Alexis Johann 

Wirtschaftsblatt 


